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Nichtamtliche Lesefassung der 

Erhaltungssatzung der Gemeinde Luckow auf der Grundlage des 
§ 172 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB zur Erhaltung der Zusammenset-
zung der Wohnbevölkerung

vom 06.04.20231, in der Fassung der 1. Änderung vom 05.12.20232 

§ 1  Räumlicher Geltungsbereich
Der Geltungsbereich dieser Satzung ist identisch mit dem Geltungsbereich der rechtskräftigen 
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für die Ortslage Luckow sowie für den Geltungsbereich 
der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung der Ortslage Rieth gemäß den beigefügten Karten. 

§ 2  Erhaltungsziele und Genehmigungstatbestände
Zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung (§ 172 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 
Baugesetzbuch) bedarf der Rückbau, die Änderung oder die Nutzungsänderung baulicher 
Anlagen der Genehmigung der Gemeinde Luckow, auch bei nach Landesbauordnung 
Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) verfahrensfreien Vorhaben und nicht genehmigungs-
bedürftigen Vorhaben.  
Ist eine baurechtliche Genehmigung oder Zustimmung erforderlich, wird die Genehmigung 
durch die Baugenehmigungsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald im Einverneh-
men mit der Gemeinde Luckow erteilt. 

§ 3  Versagung der Genehmigung
In den Fällen des § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB darf die Genehmigung nur versagt werden, 
wenn die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städtebaulichen Gründen 
erhalten werden soll.  
Die Verdrängung der Wohnbevölkerung sowie die Änderung der Zusammensetzung der 
Wohnbevölkerung als Folge baulicher Veränderungen mit dem Ziel, oder Ferienwohnungen zu 
errichten, soll verhindert werden. 

§ 4  Erteilung der Genehmigung
Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn auch unter Berücksichtigung des Allgemeinwohls die 
Erhaltung der baulichen Anlage nicht mehr zumutbar ist. Ferner ist die Genehmigung gemäß 
§ 172 Abs. 4 Satz 2 und Satz 3 Nummer 1 - 6 BauGB zu erteilen.

§ 5  Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig handelt nach § 213 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, wer eine bauliche Anlage im 
Geltungsbereich einer Erhaltungssatzung (§ 172 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 Baugesetzbuch) ohne 
Genehmigung zurückbaut oder ändert. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
dreißigtausend Euro geahndet werden (§ 213 Abs. 3 BauGB). 

§ 6  (Inkrafttreten)

 

1 Amtliches Mitteilungsblatt des Amtes „Am Stettiner Haff“ Nr. 05/2023 vom 16.05.2023 
2 Amtliches Mitteilungsblatt des Amtes „Am Stettiner Haff“ Nr. 01/2024 vom 16.01.2024 

https://www.amt-am-stettiner-haff.de/fileadmin/mediapool_amt_stettin/dokumente/pdf/buergerinfo/satzungen/luckow/Wohnbevoelkerungserhaltung__Stamm__Volltext.pdf
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